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1 Einleitung 

Mitarbeiterbeteiligungen sind ein beliebtes Instrument der Unternehmensfinanzierung. Doch wer 

seine Mitarbeiter1 an seinem Unternehmen beteiligen will, sollte die steuerlichen Besonderheiten 

kennen. Es gibt verschiedene Formen von Mitarbeiterbeteiligungen und verschiedene steuerliche 

Erleichterungen. 

Mit dem sogenannten Fondsstandortgesetz wurden bereits zum 01.07.2021 Neuregelungen in Kraft 

gesetzt, die vor allem für die Start-up-Branche neue Möglichkeiten bieten sollten. Doch mit dem sog. 

Zukunftsfinanzierungsgesetz und einer Neuregelung im Jahressteuergesetz 2024 sollen Mitarbeiter-

beteiligungen steuerlich noch attraktiver werden. 

Diese Mandanten-Info erläutert, warum Mitarbeiterbeteiligungen so beliebt sind und welche Formen 

es gibt. Zudem erhalten Sie einen Überblick zu den steuerrechtlichen Grundzügen mit Schwerpunkt 

auf der Lohnsteuer und erfahren, welche aktuellen gesetzlichen Entwicklungen zu beachten sind. Bei 

der Einführung eines Beteiligungsmodells ist eine umfassende Steuerberatung unerlässlich. 

  

 
1  In dieser Publikation wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit in der Regel  das generische Maskulinum verwendet. 

Die verwendete Sprachform bezieht sich  auf alle Menschen, hat ausschließlich redaktionelle Gründe und ist wert-

neutral. 
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2 Warum Mitarbeiterbeteiligungen so beliebt sind 

Mitarbeiterbeteiligungen werden immer beliebter. Vor allem in der Start-up-Branche bieten ver-

mehrt Unternehmen ihren Mitarbeitern Beteiligungen an. Doch warum eigentlich? 

 
 

2.1 Liquidität und Finanzen 

Start-up-Unternehmen, aber auch kleinere, mittelständische Unternehmen, kämpfen klassischer-

weise häufig mit einer angespannten Finanzierungssituation. Der Zugang zu günstigen Krediten ist 

meist erschwert. Diese Situation hat sich durch die Zinswende und die angespannte wirtschaftliche 

Lage in Deutschland noch verschärft. Kreditinstitute agieren restriktiver bei der Kreditvergabe.2 Zu-

dem setzen Kostensteigerungen gerade auch KMU erheblich unter Druck und bei Unternehmens-

gründungen stehen nur selten große Investoren im Hintergrund, die entsprechend Kapitel beisteuern 

können. 

 
2  Vgl. beispielsweise KfW-ifo-Kredithürde, Stand Oktober 2024, abrufbar unter  https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-

KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Kredith%C3%BCrde/ 

Welche Gründe für Mitarbeiterbeteiligungen  sprechen können 

▪ Liquiditätssteigerung  

▪ Mehr Eigenkapital  

▪ Verbesserung der Finanzierungskonditionen 

▪ Bindung von Mitarbeitern 

▪ Gewinnung neuer Fachkräfte durch Vergütungsanreize 

▪ Steigerung der Motivation als Team 

▪ Verbesserung des Arbeitsklimas 

▪ Mehr Innovationen durch Beteiligung der Mitarbeiter  am Unternehmenserfolg 

▪ Steuerliche Anreize 
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Die Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmen kann ein Lösungsansatz für Finanzierungslücken 

sein. Mitarbeiter erhalten hier oft ein (vergleichbar) günstiges Angebot, sich an dem Unternehmen 

zu beteiligen. 

2.2 Motivation und Innovation 

Die Beteiligung von Mitarbeitern bietet für Unternehmen mehrere Vorteile. So kann nicht nur die 

Finanzlage wesentlich verbessert werden: Ein frisch gegründetes Unternehmen benötigt zur erfolg-

reichen Positionierung am Markt vor allem ein motiviertes, innovatives Team. Die Beteiligung am 

Erfolg des Unternehmens kann zu einer erhöhten Motivation und Produktivität der Mitarbeiter sor-

gen. Auch Innovationen können so gefördert werden. 

2.3 Vergütungsanreiz im Kampf um Fachkräfte 

Start-up-Unternehmen können häufig, vor allem aufgrund der angespannten Finanzierungssituation, 

keine so hohen Gehaltsaussichten anbieten, wie es beispielsweise ein etablierter Konzern kann. Doch 

wie können dennoch Top-Fachkräfte überzeugt werden, am Erfolg eines Start-ups mitzuwirken? 

Auch hier kann eine Beteiligung ein attraktives Argument bei der Gehaltsverhandlung sein. 

 
 

2.4 Interessantes Instrument sowohl für Start-ups  
als auch etablierte Unternehmen 

Mitarbeiterbeteiligungen sind nicht nur bei jungen Unternehmen beliebt. Auch etablierte Konzerne 

bieten häufig Aktien, Aktienoptionen oder weitere Beteiligungsmöglichkeiten an. Durch das Jahress-

teuergesetz 2024 wurde eine neue Konzernklausel verabschiedet, welche den Anwendungsbereich 

der aufgeschobenen Besteuerung bei der Mitarbeiterbeteiligung noch erweitert. Doch dazu mehr in 

→Kapitel 4. 

Exkurs: 

Nicht nur Mitarbeiterbeteiligungen sind bewährte Instrumente, um bei der Personalgewinnung 

oder -bindung Anreize zu setzen. Beliebt sind beispielsweise auch die Überlassung von Firmen-

wagen, günstige Jobtickets, Weiterbildungsangebote, Incentive-Reisen u. v. m. 
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3 Formen der Mitarbeiterbeteiligungen 

Es gibt unterschiedliche Formen von Mitarbeiterbeteiligungen. Welche Form für das Unternehmen 

die ideale Lösung ist, hängt vom individuellen Fall ab. 

Wichtig ist, sich im Vorfeld Gedanken zu machen und die Rahmenbedingungen entsprechend struk-

turiert aufzusetzen. Neben rechtlichen Fragen spielen auch steuerrechtliche Folgen eine wichtige 

Rolle für den Erfolg der Mitarbeiterbeteiligung. Ihre Steuerberaterin oder Ihr Steuerberater können 

Sie hierzu umfassend beraten. Sie können nicht nur eine Empfehlung geben, welche Beteiligungs-

form den Bedürfnissen des Unternehmens gerecht wird, sondern auch bei der Einführung des Mo-

dells unterstützen, sodass keine steuerrechtlichen Stolperfallen entstehen. 

 
 

  

Hinweis 

Die konkreten bilanzsteuerrechtlichen Folgen unterscheiden sich je nach Beteiligungsform. Daher 

muss vor der Einführung eines Beteiligungsmodells auch geprüft werden, welche bilanzpoliti-

schen Vor- und Nachteile sich ergeben können. Ihr Steuerberater oder Ihre Steuerberaterin be-

raten Sie hierzu gerne.  
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Häufig wird bei den Beteiligungen zwischen folgenden Modellen unterschieden:  
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Bei der Überlegung, Mitarbeiterbeteiligungen zu gewähren, gibt es also nicht nur „einen richtigen 

Weg“. Und nicht selten kombinieren Unternehmen sogar verschiedene Varianten. Doch wie findet 

man nun die richtige Lösung? Entscheidend für Unternehmen bei der Wahl können folgende Fragen 

sein: 

▪ Was soll mit der Mitarbeiterbeteiligung bewirkt werden? 

▪ Welchen Mitarbeitern soll das Modell zur Verfügung stehen (allen oder nur einem bestimmten 

Kreis)? 

▪ Welche Rechte und Pflichten sollen die Mitarbeiter erhalten? 

▪ Mit wie viel Aufwand (Bürokratie, Zeit, Beratung, Kosten) kann das gewählte Modell eingeführt 

werden? 

▪ Welche steuerlichen, rechtlichen und bilanziellen Vorteile oder Risiken sind mit dem jeweiligen 

Modell verbunden? 

▪ Welche Form der Beteiligung soll gewährt werden? 

Einige beliebte Beteiligungsformen werden hier kurz vorgestellt: 

3.1 Direkte Beteiligung 

Hier erwerben Mitarbeiter einen Unternehmensanteil und werden Gesellschafter des Unternehmens, 

mit allen verbundenen Rechten und Pflichten. Je nach Rechtsform ergeben sich unterschiedliche Be-

sonderheiten, so beispielsweise: 
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3.1.1 Beteiligung an einer AG 

Die Überlassung von Aktien oder Aktienoptionen ist ein beliebtes Beteiligungsmodell bei Aktienge-

sellschaften. Man wird also am Gewinn des Unternehmens beteiligt. Auch aus dem Aktienverkauf 

kann Gewinn generiert werden. 

Eine Sonderform bilden Belegschaftsaktien, häufig auch Arbeitnehmeraktie genannt. Wie der Name 

bereits vermuten lässt, sind diese Aktien nur der Belegschaft vorbehalten und werden häufig zu ei-

nem Vorzugspreis oder unentgeltlich übertragen; allerdings wird regelmäßig eine Sperrfrist verein-

bart. 

 
 

3.1.2 Beteiligung an einer GmbH 

Die GmbH ist eine beliebte Rechtsform, da die Gesellschafter in der Haftung beschränkt werden. 

Allerdings ist eine direkte Beteiligung von Mitarbeitern hier nicht unbedingt einfach umzusetzen, da 

Formvorschriften (wie notarielle Beurkundungen) eingehalten werden müssen. Gesellschafterwechsel 

führen zu zahlreichen rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen. Eine direkte Beteiligung bietet sich 

deshalb nur selten an und erfolgt in der Regel nur für wenige Topmanager. 

3.1.3 Beteiligung an einer GmbH & Co. KG 

Die Rechtsform GmbH & Co. KG kombiniert die Vorteile einer GmbH durch eine beschränkte Haftung 

und die Vorteile einer Kommanditgesellschaft, da problemlos weitere Gesellschafter als Kommandi-

tisten aufgenommen werden können. Für Mitarbeiterbeteiligungen kann diese Rechtsform daher 

grundsätzlich rechtlich interessant sein. 

3.2 Stille Beteiligung 

Der Mitarbeiter wird stiller Gesellschafter. Hier leistet der Mitarbeiter einen bestimmten Beitrag an 

die Gesellschaft und erhält dafür eine Gewinnbeteiligung. Es handelt sich um eine reine 

Hinweis 

Eine Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, nur um Mitarbeitern diese Möglichkeit zu geben, 

wird sich wohl kaum lohnen. Bei der Wahl der Rechtsform spielen zahlreiche Kriterien eine Rolle, 

da sich auch viele unterschiedliche Konsequenzen ergeben.  
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Innengesellschaft. Diese Beteiligungsform bringt auch eine gewisse Flexibilität mit sich, da viele Be-

dingungen vertraglich geregelt werden können (ohne aufwendige Formvorschriften). Die möglichen 

Rahmenbedingungen, auch in Bezug auf der Unterscheidung typisch und atypisch stille Beteiligung, 

können im Rahmen der Steuerberatung geklärt werden. 

3.3 Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft 

Es kann auch eine Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft gegründet werden. Diese ist dann an dem 

Unternehmen des Arbeitgebers direkt beteiligt. Man kann die Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft als 

Zwischengesellschaft zwischen Mitarbeitern und Unternehmen sehen. Der Mitarbeiter ist also selbst 

nicht direkt am Unternehmen des Arbeitgebers beteiligt. 
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4 Steuerliche Grundzüge  

Insbesondere Mitarbeiterkapitalbeteiligungen können auch aus steuerrechtlichen Gesichtspunkten 

heraus attraktiv sein. Würde ein Unternehmen seinem Arbeitnehmer einfach mehr monatliches Ge-

halt bezahlen, dann müsste das Gehalt entsprechend versteuert werden (und natürlich erfolgen auch 

ggf. sozialversicherungsrechtliche Abzüge). Bei bestimmten Mitarbeiterbeteiligungen werden jedoch 

steuerliche Erleichterungen gewährt. Wenn also ein Mitarbeiter durch diese Beteiligung Einnahmen 

erzielt, so kann die Steuerbelastung hierfür deutlich geringer sein als bei einer „schlichten Gehaltser-

höhung“. Damit kann auch in einer Gehaltsverhandlung seitens des Arbeitgebers argumentiert wer-

den. 

Werden beispielsweise Aktien verbilligt an den Mitarbeiter überlassen, so muss diese günstige Über-

lassung versteuert werden. Für spätere Dividendengewinne oder den späteren Aktienverkauf erfolgt 

die Besteuerung beim Mitarbeiter mit der Abgeltungssteuer. 

Allerdings muss die Übertragung einer Beteiligung rechtssicher gestaltet werden, damit die steuerli-

chen Vorteile auch tatsächlich eintreten. 

Beispiel: Bei Aktienoptionsrechten wird beispielsweise für den Zeitpunkt der Besteuerung unterschieden, ob 

es sich um handelbare oder nicht handelbare Aktienoptionen handelt. Zudem kommt die tarifermä-

ßigte Besteuerung mit der sogenannten Fünftelregelung (Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit) 

in Betracht. Die vertraglichen Vereinbarungen müssen deshalb so gestaltet werden, dass die steuer-

lichen Vorteile auch zum Zuge kommen. Zu den Einzelheiten berät Sie Ihre Steuerberaterin oder Ihr 

Steuerberater. 

 
 

Die wichtigsten steuerlichen Grundzüge für Mitarbeiterbeteiligungen werden hier kurz vorgestellt: 

  

Wichtig 

Welche konkreten steuerlichen Besonderheiten gelten, variiert nach Beteiligungsmodell. Die ver-

traglichen Vereinbarungen sind hier oft entscheidend. 
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4.1 Geldwerter Vorteil ist steuerlich relevant 

Zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehört nicht nur der „normale monatliche Brutto-Arbeitslohn“. 

Auch sogenannte geldwerte Vorteile müssen versteuert werden. Doch was sind geldwerte Vorteile? 

Nach § 8 Absatz 1 EStG gehören zum Arbeitslohn nicht nur reine Geldleistungen, sondern auch Ein-

nahmen in Geldeswert, häufig auch als geldwerter Vorteil, Sachbezug oder Sachlohn bezeichnet. 

Wenn eine Kapitalbeteiligung unentgeltlich oder verbilligt an Mitarbeiter überlassen wird, liegt hierin 

ein geldwerter Vorteil, der auch steuerlich relevant ist. 

Die Bewertung des geldwerten Vorteils erfolgt grundsätzlich mit dem gemeinen Wert. Bei Wertpa-

pieren und Anteilen ist § 11 Bewertungsgesetz zu beachten. Beim Zuflusszeitpunkt ist entscheidend, 

wann dem Mitarbeiter die wirtschaftliche Vermögensmacht über die Beteiligung verschafft wird. 

Beispiel: Ein Arbeitgeber überlässt seinem Mitarbeiter 20 Aktien (gemeiner Wert (Kurswert): 65 Euro) zu einem 

Wert von 25 Euro/Aktie. Der geldwerte Vorteil liegt bei 800 Euro. 

4.2 Steuerfreier Höchstbetrag nach § 3 Nr. 39 EStG 

Eine steuerliche Erleichterung wird nach § 3 Nr. 9 EStG gewährt: Für den geldwerten Vorteil aus der 

Übertragung bestimmter Beteiligungen kommt nach § 3 Nr. 39 ein jährlicher steuerfreier Höchstbe-

trag in Höhe von 2.000 Euro (bis 31.12.2023: 1.440 Euro) infrage. Allerdings gibt es für diese Steuer-

befreiung einige Voraussetzungen: 

▪ Begünstigt ist nur der geldwerte Vorteil, kein Barlohn. 

▪ Nach § 3 Nr. 39 EStG muss die Beteiligung mindestens allen Arbeitnehmern offenstehen, die im 

Zeitpunkt der Bekanntgabe des Angebots ein Jahr oder länger ununterbrochen in einem ge-

genwärtigen Dienstverhältnis zum Unternehmen stehen. 

▪ Begünstigt wird der Vorteil des Arbeitnehmers im Rahmen eines gegenwärtigen Dienstverhält-

nisses aus der unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung von Vermögensbeteiligungen 

nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, b und f bis l und Absatz 2 bis 5 des Fünften Vermö-

gensbildungsgesetz (vgl. hierzu BMF, Schreiben vom 31. Mai 2024, IV C 5 – 

S 2439/19/10003 :005). Es muss sich also um Beteiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers 

handeln. § 3 Nr. 39 EStG verweist darauf, dass auch ein Unternehmen im Sinne des § 18 



Mitarbeiterbeteiligung 
 

 

 

 

11 

Aktiengesetzes als Unternehmen des Arbeitgebers gilt. Nicht begünstigt sind beispielsweise 

sog. virtuelle Beteiligungen. 

 

 

 
 

  

Tipp 

Ausführliche Informationen gibt ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 01. Juni 2024, 

IV C 5 – S 2347/24/10001 :001. Hier werden beispielsweise auch Besonderheiten erläutert, wie die 

Überlassung einer Vermögensbeteiligung durch einen Dritten. Im Zweifel hilft Ihnen Ihr Steuer-

berater bzw. Ihre Steuerberaterin bei der Frage, ob eine begünstigte Mitarbeiterbeteiligung ge-

geben ist.  

Begünstige Mitarbeiterbeteiligungen nach § 3 Nr. 39 EStG 

▪ Aktien 

▪ Wandelschuldverschreibungen 

▪ Gewinnschuldverschreibungen 

▪ Namensschuldverschreibungen 

▪ Genussscheine 

▪ Anteile an Genossenschaften 

▪ Anteile an einer GmbH 

▪ Beteiligungen als stiller Gesellschafter 

▪ Darlehensforderung gegen den Arbeitgeber  (privatrechtlich gesichert) 

▪ Genussrechte 
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4.3 Neuregelungen durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz und  
das Jahressteuergesetz 2024 

Mit dem „Gesetz zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland und zur Umsetzung der Richtlinie 

(EU) 2019/1160 zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU im Hinblick auf den grenz-

überschreitenden Vertrieb von Organismen für gemeinsame Anlagen“ (Fondsstandortgesetz – 

FoStoG) wurden bereits zum 01.07.2021 zahlreiche Neuregelungen bei der lohnsteuerlichen Beurtei-

lung von Mitarbeiterbeteiligungen auf den Weg gebracht. 

Hintergrund war, dass der Gesetzgeber damit Mitarbeiterkapitalbeteiligungen noch attraktiver ma-

chen und die Start-up-Branche stärken wollte. Kernpunkte der Reform waren vor allem die Erhöhung 

des Höchstbetrags nach § 3 Nr. 39 EStG und ein Besteuerungsaufschub nach § 19a EStG für Mitar-

beiterbeteiligungen. 

Mit dem „Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsge-

setz – ZuFinG)“ sollen Beteiligungen an Start-ups und KMU noch attraktiver werden. Der Bundesrat 

hat dem Gesetz am 24.11.2023 zugestimmt, die Verkündung erfolgte am 14.12.2023. 

  

Hinweis 

Wer verbilligt oder unentgeltlich Mitarbeiterbeteiligungen gewährt, muss lohnsteuerrechtliche 

Folgen berücksichtigen. Bei Lohnsteuer-Außenprüfern sind vor allem diese Fälle häufig im Fokus. 

Unangenehme Überraschungen können vermieden werden, wenn bereits im Vorfeld die Rahmen-

bedingungen „wasserdicht“ formuliert werden. Wichtig ist es hier, die Besonderheiten der Steu-

erbegünstigung zu kennen. So gibt es beispielsweise Vereinfachungsregelungen bei der Frage, 

ob die Begünstigung nach § 3 Nr. 39 EStG gewährt werden kann, wenn eben doch nicht alle Mit-

arbeiter beim Beteiligungsmodell teilnehmen können. Und auch bei der Bewertung der unter-

schiedlichen Beteiligungsformen gibt es regelmäßig Ausnahmen und neue Rechtsprechung, die 

man berücksichtigen muss. Ihre Steuerberaterin oder Ihr Steuerberater können bei diesen Fragen 

weiterhelfen.  
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Neben verschiedenen Anpassungen zum Finanzmarkt, sind vor allem die Neuregelungen für Mitar-

beiterbeteiligungen interessant. Viele steuerliche Neuregelungen traten ab 01.01.2024 in Kraft. 

Erhöhung des steuerfreien Höchstbetrags nach § 3 Nr. 39 Einkommensteuergesetz (EStG): 

Für die verbilligte oder unentgeltliche Überlassung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen galt nach § 3 

Nr. 39 EStG bis 30.06.2021 ein steuerfreier Höchstbetrag von 360 Euro. Dieser Betrag wurde zunächst 

auf 1.440 Euro erhöht (vgl. Tz. 4.2). 

 
 

  

Achtung 

Mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz wurde der Betrag auf 2.000 Euro angehoben. Der neue 

Höchstbetrag gilt ab 01.01.2024.  

Hinweis 

Das Zukunftsfinanzierungsgesetz bündelt verschiedene neue Maßnahmen. Auch die Bedingun-

gen bei der ArbeitnehmerSparzulage wurden verbessert. Sprechen Sie hierzu mit Ihrer Steuerbe-

raterin bzw. Ihrem Steuerberater.  
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Besteuerungsaufschub bei Start-up-Unternehmen: 

Für bestimmte Vermögensbeteiligungen erfolgt nach § 19a EStG die Besteuerung des Vorteils einer 

unentgeltlichen oder verbilligten Übertragung einer Vermögensbeteiligung zu einem späteren Zeit-

punkt. Die Besteuerung erfolgt dann spätestens 15 Jahre nach der Übertragung (vor dem Zukunfts-

finanzierungsgesetz: 12 Jahre). Man spricht hier von der sog. aufgeschobenen Besteuerung. 

 
 

Für die steuerliche Begünstigung gelten bestimmte Voraussetzungen: 

▪ Begünstigt sind Vermögensbeteiligungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, b und f bis 

l und Absatz 2 bis 5 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes (vgl. Tz. 4.2) und zudem Vermö-

gensbeteiligungen, die mittelbar über Personengesellschaften gehalten werden. 

▪ Mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz wird zudem geregelt (§ 19a Abs. 1 EStG): „Ein Vorteil im 

Sinne des Satzes 1 gilt in diesem Fall auch dann als zugeflossen, wenn es dem Arbeitnehmer 

rechtlich unmöglich ist, über die Vermögensbeteiligung zu verfügen.“ 

▪ Die Beteiligungen müssen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. 

Nicht begünstigt nach § 19a EStG sind also beispielsweise Entgeltumwandlungen. 

▪ Die Steuererleichterung wird nur für Kleinstunternehmen, kleine oder mittlere Unternehmen 

gewährt, deren Gründung im Zeitpunkt der Beteiligungsübertragung nicht mehr als zwölf Jahre 

(ab 01.01.2024: 20 Jahre) zurückliegt (vgl. § 19a Abs. 3 EStG). Mit dem 

Achtung 

Mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz wurde die aufgeschobene Besteuerung ausgeweitet. Der 

Besteuerungszeitpunkt wurde außerdem verschoben: Die Besteuerung erfolgt spätestens 

15 Jahre (statt bisher 12 Jahre) nach der Übertragung.  

Diese Maßnahmen gingen der Bundesregierung noch nicht weit genug. Durch das Jahressteuer-

gesetz 2024 (BGBl 2024 I Nr. 387) wurde geregelt, dass die Steuerbegünstigung auch für die 

Übertragung von Anteilen an Konzernunternehmen anzuwenden ist. Man spricht hier von der sog. 

Konzernklausel. Allerdings dürfen hierbei bestimmte Schwellenwerte nach § 19a EStG nicht über-

schritten werden. Die Neuregelung durch das Jahressteuergesetz 2024 gilt bereits ab dem Veran-

lagungszeitraum 2024. Die Steuerberatung hilft bei der Prüfung, ob die Anwendung der Regelung 

infrage kommt. 
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Zukunftsfinanzierungsgesetz fallen noch mehr Unternehmen unter die Begünstigung, da u. a. 

die hierfür maßgeblichen Schwellenwerte erhöht wurden. 

▪ Die Steuererleichterung hat keine wertmäßige Begrenzung. 

▪ Die Steuererleichterung erfolgt auf Antrag des Arbeitnehmers und nur während des Lohnsteu-

erabzugsverfahrens. Sie kann nicht im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung nachgeholt 

werden. 

▪ Wenn seit der Übertragung der Vermögensbeteiligung mindestens drei Jahre vergangen sind, 

ist bei der Nachversteuerung die sogenannte Fünftelregelung anzuwenden. Dies ist nur noch 

im Jahr 2024 anwendbar. Ab 2025 wird der Lohnsteuerabzug ohne Berücksichtigung der Fünf-

telregelung durchgeführt (vgl. hierzu auch Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 

01. Juni 2024, IV C 5 – S 2347/24/10001 :001, Rz. 43). 

▪ Der Besteuerungsaufschub nach § 19a ist erstmals anzuwenden auf Vermögensbeteiligungen, 

die nach dem 30. Juni 2021 übertragen werden. 

▪ Wer auf Nummer sicher gehen will, kann beim Betriebsstättenfinanzamt eine Anrufungsaus-

kunft (§ 19a Absatz 5 EStG in Verbindung mit § 42e EStG) einholen, um den vorläufig nicht be-

steuerten Vorteil zu bestätigen. 
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Wann die Besteuerung erfolgt 

Die Besteuerung muss nach § 19a Absatz 4 erfolgen, wenn 

▪ die Vermögensbeteiligung ganz oder teilweise entgeltlich  oder unentgeltlich übertragen wird 

▪ seit der Übertragung der Vermögensbeteiligung 15 Jahre vergangen sind oder 

▪ das Dienstverhältnis zu dem bisherigen Arbeitgeber beendet wird. 

 

 

5 Besondere Fälle 

Im Alltag gibt es die unterschiedlichsten Fallkonstellationen, die auf einmal vermeintlich einfache 

Sachverhalte komplex machen. Auch bei Mitarbeiterbeteiligungen gibt es zahlreiche Situationen, die 

zu einer Neubewertung führen können. So beispielsweise bei den Fragen: 

Was ist zum Beispiel, wenn der Mitarbeiter kündigt und zu einem anderen Arbeitgeber wechselt? 

Oder das Dienstverhältnis endet? Interessant ist hier vor allem die Frage nach dem steuerfreien 

Höchstbetrag gem. § 3 Nr. 39 EStG. Dieser kann nämlich bei einem Arbeitgeberwechsel mehrfach zur 

Anwendung kommen. 

Und wenn ein Besteuerungsaufschub nach § 19a EStG in Anspruch genommen wurde? Dann muss 

die Besteuerung grundsätzlich nach § 19a Abs. 4 vorgenommen werden. 

Doch auch weitere Fragen müssen im Vorfeld steuerlich und rechtlich geklärt werden, wenn es um 

die Festlegung der Rahmenbedingungen geht. So beispielsweise: Was passiert mit den Mitarbeiter-

beteiligungen, wenn das Unternehmen in die Insolvenz gerät? Und wie steht es mit den Beteiligun-

gen bei einem Unternehmensverkauf? Diese Fälle sollten Sie im Einzelnen mit Ihrem Steuerberater 

oder Ihrer Steuerberaterin besprechen. 

Tipp 

Besprechen Sie mit Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Steuerberater, ob Ihr Unternehmen begüns-

tigt ist und wie eine mögliche Umsetzung erfolgen kann. Dabei sollten auch sozialversicherungs-

rechtliche Folgen besprochen werden (vgl. Tz. 6). 
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6 Mitarbeiterbeteiligungen in  
der Sozialversicherung  

Die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von geldwerten Vorteilen können sich 

unterscheiden. Das gilt auch bei Mitarbeiterbeteiligungen. 

Grundsätzlich gilt: Die unentgeltliche oder verbilligte Übertragung einer Vermögensbeteiligung ist 

sowohl lohnsteuer- als auch sozialversicherungspflichtig. Wird der steuerfreie Höchstbetrag nach § 3 

Nr. 39 EStG angewandt, dann ist der Betrag nicht nur steuerfrei, sondern grundsätzlich auch sozial-

versicherungsfrei (aber Achtung: abweichende Regelungen gelten hier bei Entgeltumwandlungen). 

Komplexer wird es bei dem Besteuerungsaufschub nach § 19a EStG: Dieser Aufschub kommt bei der 

Sozialversicherung nicht zur Anwendung. Die Sozialversicherungspflicht besteht bereits bei der 

Übertragung des Vorteils. Hier weicht die Sozialversicherung also (zeitlich) von der steuerlichen Be-

handlung ab. 
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